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Allgemeine Bedingungen und Modalitäten für das 
„VELTINS-Master-Stipendium“ Berlin 
 

1. Hintergrund und Umfang der Förderung 

Die Inhaberin der Brauerei C. & A. Veltins, Susanne Veltins, stellt aus Anlass des 200-jährigen 
Bestehens des Familienunternehmens ihre Jahresspende 2024 für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses im Brauwesen zur Verfügung. Damit sollen an den 
Technischen Universitäten in Berlin und München ab 2025 jeweils zwei Studierende im 
Studiengang M.Sc. Brau- und Getränketechnologie mit einem Stipendium finanziell unterstützt 
werden. Die Brauerei Veltins hat dafür einen einmaligen Betrag von jeweils 20.000 € für Berlin 
und München zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung wird sich über die Dauer des 
Masterstudiums von 4 Semestern erstrecken. D.h. ein/e Stipendiat*in bekommt die Summe von 
10.000 € in 24 Monatsraten ausgezahlt.  

Die Auswahl der beiden Stipendiaten in Berlin erfolgt durch das Fachgebiet Brau- und 
Getränketechnologie der TU Berlin und der VLB Berlin in Absprache mit der Brauerei Veltins. 

2. Rechtliche und steuerliches Aspekte 

Das Stipendium stellt einen Beitrag zur Bestreitung des Lebensunterhalts der Stipendiat*innen 
während des Studiums dar und ist nicht an bestimmte Gegenleistungen oder eine 
Arbeitnehmertätigkeit geknüpft. Die Steuerfreiheit von Stipendien ist in §3, Nr. 44, Steuerfreiheit 
von Stipendien des Einkommensteuergesetzes (EstG) und § 5 Absatz 1 Nummer 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes festgelegt. Danach sind Stipendien steuerfrei, wenn sie u.a. von 
Körperschaften oder Personenvereinigung gewährt werden, die gemeinnützigen Zwecken 
dienen. Die Abwicklung in Berlin erfolgt daher über die VLB Berlin e.V., die laut Satzung 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung („gemeinnützig“) verfolgt. Zweck des Vereins ist die Förderung der 
Wissenschaft und der Berufsausbildung im Bereich des Brauwesens, der Getränkeindustrie und 
der Biotechnologie. Die VLB ist lt. Finanzamt für Körperschaften Berlin steuerbegünstigt für die 
Bereiche Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie Förderung der Volks- und 
Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe. 

3. Laufzeit, Ausschreibung, Bewerbung 

Beginn und Laufzeit des Stipendiums: Das Stipendium beginnt zum Wintersemester 2025/26 
(1.10.2025) und läuft über zwei Jahre. 

Auswahlgremium: Die Auswahl der Stipendiat*in erfolgt auf Basis der eingehenden 
Bewerbungen durch ein Gremium der TU Berlin, Fachgebiet Brau- und Getränketechnologie (FG 
BGT), und der VLB Berlin. Die Vergabe wird vor der Zusage final mit Veltins abgestimmt. 

Bewerbung: Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online über das Formular  
https://www.vlb-berlin.org/veltins-master-stipendium 
Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni 2025. 

  

https://www.vlb-berlin.org/veltins-master-stipendium
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4. Bewerbungsunterlagen/Voraussetzungen: 

Die Bewerbungsunterlagen sollen die folgenden Informationen enthalten: 

• ein überzeugendes Motivationsschreiben  
(Warum sollen wir genau DIR das Studium fördern?) 

• Nachweis eines sehr guten B.Sc.-Abschlusses,  
vorzugsweise im Studiengang Brau- und Getränketechnologie (B.Sc.) 

• (kurzer) Lebenslauf  
• Nachweis der Einschreibung für den M.Sc. Brau- und Getränketechnologie an der TU 

Berlin zum WS 25/26 (sollte die Immatrikulationsbescheinigung zum Zeitpunkt der 
Bewerbung noch nicht vorhanden sein, kann diese nachgereicht werden. Sie ist 
unabdingbare Voraussetzung die Vergabe und für den Zahlungsbeginn zum Oktober 
2025) 

• Angabe, ob bereits andere Stipendien bezogen werden 
 

• Falls vorhanden, Angaben über besondere Auszeichnungen und Preise für Leistungen, 
die im Zusammenhang mit dem Studium stehen. 

Es werden Bewerber:innen bevorzugt, die das Master-Studium noch nicht begonnen haben. 

Auf Basis der eingereichten Unterlagen werden zwei Stipendiat*innen für Berlin ausgewählt. 
Außerdem werden zwei Nachrücker bestimmt, für den Fall, dass ein Stipendia t sein Master-
Studium an der TUB nicht antritt oder vorzeitig beendet. 

Die oben genannten Daten müssen in einer PDF-Datei zusammengefasst werden (max. 15 MB), 
die dann mit der Online-Bewerbung hochgeladen werden muss. 

 

5. Allgemeine Bedingungen des Stipendiums 

Es gelten die folgenden Modalitäten zwischen der VLB Berlin und den beiden Stipendiat*innen: 

• Die Zahlungen sind auf 24 Monatsraten beschränkt (beginnend im Oktober 2025) und 
enden automatisch, ohne dass es einer besonderen Kündigung bedarf. 

• Für jedes Semester während der Laufzeit des Stipendiums ist unaufgefordert ein 
aktueller Studiennachweis einzureichen. Bei einem Abbruch des Masterstudiums Brau- 
und Getränketechnologie (Exmatrikulation oder Fachrichtungswechsel) erfolgt 
automatisch die sofortige Kündigung dieses Stipendiums seitens des Stipendiumgebers. 
Eventuelle Überzahlungen sind zurückzuerstatten 

• Während einer Beurlaubung werden die Zahlungen des Stipendiums ausgesetzt. Der 
Stipendiat verpflichtet sich, dies unverzüglich dem Stipendiengeber zu melden. 

• Im Falle einer Beurlaubung für einen fachrichtungsbezogenen Auslandsaufenthalt (z.B. 
Erasmus) läuft das Stipendium weiter. Der gesamte Auszahlungszeitraum bleibt aber auf 
insgesamt 24 Monate beschränkt. 

• Es entsteht kein Arbeitnehmerverhältnis zwischen der VLB, der TUB oder der Veltins 
Brauerei und den Stipendiaten. 

• Das Stipendium wird als nicht rückzahlbarer monatlicher Zuschuss gewährt. Die 
Zahlungen sind nach derzeitiger Rechtslage steuerfrei. Eventuell über das Stipendium 
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hinausgehende weitere finanzielle Leistungen (z.B. Sozialversicherungen, Steuer) sind 
ausgeschlossen und müssen ggf. vom dem Stipendiaten selber getragen werden. 

• Die Stipendiat*innen erklären sich einverstanden, dass ihre Namen in Zusammenhang 
mit dem „Veltins-Master-Studium“ öffentlich genannt werden dürfen. 

• Ein rückwirkender Widerruf der Bewilligung ist bei falschen Angaben oder Verstößen 
gegen die Stipendiumsbedingungen möglich. 

• Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung dieses Stipendiums. 
• Die beiden Stipendiat*innen erkennen diese Vereinbarung mit ihrer Unterschrift als 

bindend an. 

 

6. Datenschutz 

• Alle Bewerberinnen und Bewerber sind einverstanden, dass ihre Daten im Kreis des 
Auswahlgremiums geteilt werden. Eine darüber hinaus gehende Nutzung der Daten 
erfolgt nicht. Ohne diese Einwilligung ist keine Bearbeitung einer Bewerbung möglich. 

• Die Daten der ausgewählten Stipendiat*innen und ggf. zwei möglichen Nachrückern 
werden für die Laufzeit des Stipendiums bei der VLB gespeichert. Alle anderen Daten 
werden nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. 

 

 

Berlin, 23. Mai 2025 

 

TU Berlin, FG Brau- und Getränketechnologie:  
Dr. Philip Wietstock, philip.wietstock@tu-berlin.de 

VLB Berlin: Olaf Hendel, hendel@vlb-berlin.org 
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